
 

Checkliste* 
für geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte  
 
Bitte beachten Sie: 
Die Checkliste dient als interne Arbeitshilfe für Unternehmen, um eine korrekte sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der 
Beschäftigung vornehmen zu können. Zur Mitteilung der hierfür notwendigen Angaben sind Sie gesetzlich verpflichtet. Bitte 
reichen Sie die Checkliste deshalb ausgefüllt bei Ihrem Arbeitgeber ein. Bei Fragen zu den einzelnen Abfragefeldern wenden Sie 
sich bitte an Ihren Arbeitgeber. Grundsätzliche Fragen zur geringfügigen Beschäftigung beantwortet die Minijob-Zentrale. 
 
 
Wir empfehlen den Aufruf der aktuellsten Checkliste  
auf der Homepage der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: 

 
Aufruf: http://arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DE_Service 
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